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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanz-
prokuraturgesetz (ProkG), BGBl. I Nr. 110/2008, 
geändert wird 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Rechnungshof dankt für die mit Schreiben vom 22. Oktober 2010 erfolgte Über-
mittlung des Entwurfs eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanzprokuraturgesetz 
(ProkG), BGBl. I Nr. 110/2008, geändert wird, und weist im Rahmen des Begutachtungs-
verfahrens aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle darauf hin, dass die 
Erläuterungen keine Darstellung allfälliger finanzieller Auswirkungen der vorge-
schlagenen Maßnahmen enthalten, sondern auf eine „Entlastung der Justiz“ hinweisen. 
Auch die im Rahmen der Budgetbegleitgesetze übermittelten Entwürfe (insbesondere das 
Bundesgesetz über die Hinterlegung und Einziehung von Verwahrnissen) zum Vollzugs-
bereich des BMJ enthalten keine Ausführungen zu finanziellen Auswirkungen der vor-
geschlagenen Regelung. 

Von dieser Stellungnahme wird eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates 
übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident: 
Dr. Josef Moser 

F.d.R.d.A.: 
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